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Faire Übergangslösung statt Ende mit Schrecken 
Individuelle Lebensarbeitszeitverlängerung neu geregelt 

 

Die GdP hatte im Jahr 2007 mit der 
damaligen Innenministerin Annegret 
Kramp-Karrenbauer im Rahmen des 
„Generationenpakts 1“  auch verein-
bart, bis zu einer generellen gesetzli-
chen Regelung zur Verlängerung der 
Lebensarbeitszeit bei Polizistinnen und 
Polizisten auf das Prinzip „Freiwillig-
keit“ zu setzen. Ab diesem Zeitpunkt ist 
die Entscheidungspraxis bei individuell 
gestellten Verlängerungsanträgen 
auch verändert worden. Die Bewilli-
gung wurde die Regel, die Versagung 
die Ausnahme.  

Ab sofort geht’s wieder umgekehrt, 
nämlich die Gewährung der Hinaus-
schiebung wird die Ausnahme darstel-
len. Die Ursache für diese veränderte 
Verwaltungspraxis liegt, wie sollte es 
auch anders sein,  in den Konsequen-
zen aus der Schuldenbremse, der be-
kanntermaßen das Saarland unterliegt. 
Ohne dass dem Stabilitätsrat jährlich 
30 Stellen als abgebaut gemeldet wer-
den können, sind auch keine 100 Neu-
einstellungen möglich, so die Darstel-

lung der Experten aus dem Finanzmi-
nisterium.  

Aufgrund der relativ hohen Zahl an 
„Verlängerungsanträgen“ ist allerdings 
absehbar, dass die erforderlichen 30 
nicht erreichbar sein werden. Soweit ist 
es durchaus logisch, verständlich und 
nachvollziehbar, dass Änderungsbe-
darf besteht. Diese Entwicklung ist be-
reits seit mindestens einem Jahr ab-
sehbar gewesen, ohne dass das Minis-
terium Handlungsbedarf für die Erstel-
lung eines transparenten Konzepts 
gesehen hatte. Deshalb ist auch eine 
vernünftige Übergangsregelung unter-
blieben und die jetzige „Von heute auf 
morgen-Entscheidung“ entstanden. 

Das ist für die GdP so nicht 
hinnehmbar!  

Mit dieser Veränderung sind erhebliche 
Nachteile für viele Kollegen, die auf-
grund der bisherigen Genehmigungs-
praxis eine Dienstzeitverlängerung in 
ihre Lebensplanung haben einbezie-
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hen können, verbunden. Das Ministeri-
um selbst hat in Kooperation mit den 
ehemaligen Behörden LKA und LPD 
die Situation, der viele Kollegen ver-
trauten, herbeigeführt.  

So ist durch das im April 2009 in Kraft 
getretene neue SBG zunächst die Vor-
aussetzung geschaffen worden, dass 
auch nach Vollendung des 58., ja so-
gar des 60. Lebensjahres, noch Beför-
derungen möglich wurden.  

Die Behörden haben mit entsprechen-
den Beurteilungen eine weitere Bedin-
gung erfüllt, so dass letztlich das Minis-
terium auch Beförderungen realisiert 
hat.  

Dies alles geschah in dem Bewusst-
sein, dass mit der Beförderung auch 
die Ruhegehaltsfähigkeit erzielt wer-
den soll und dass dazu eine individuel-
le  Hinausschiebung der Lebensar-
beitszeitgrenze zwingend erforderlich 
sein wird. Nun soll diesen Kollegen die 
„Tür vor der Nase zugeschlagen wer-
den“. 

Dies entspricht nicht unseren Vorstel-
lungen von fairem und gerechtem Um-
gang mit den Beschäftigten.  

Dadurch wird das Vertrauen, das die 
Beamtinnen und Beamten in die Orga-
nisationsverantwortlichen gesetzt ha-
ben mit Füßen getreten.  

Die GdP fordert das Innenministerium 
eindringlich auf, die Interessenlage der 
Beschäftigten im Sinne von Vertrau-
ensschutz zu berücksichtigen.  

Kompromisse, die sowohl der Organi-
sation als auch den Bediensteten ge-
recht werden, sind möglich. 

Für die GdP stellt sich im Übrigen die Fra-
ge, warum nur für die jährliche Einstel-
lungszahl von 100 der Durchschnitt  ange-
legt wird. Das muss nach unserer Auffas-
sung konsequenterweise auch für die 30 
abzubauenden Stellen gelten. 

Wir kümmern uns weiter ! 

Der Landesbezirksvorstand  

 

 

 


